
 
 
 
 
Der Landrat  

Beratungsunterlage 2016/092 (4 Anlagen) 
Kreisjugendamt 
Hilger, Lothar 
07161 202-650 
l.hilger@landkreis-goeppingen.de 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 27.06.2016 öffentlich Beschlussfassung 

 

Bewilligung des Zuschusses 2015 für die Psychosoziale Beratungs- 
und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und 

Suchtkranke des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen (PSB) und 
des Drogenkontaktladens (KOALA) 

 
 

I. Beschlussantrag 
 

Der Zuschuss des Landkreises für die Psychosoziale Beratungs- und ambulante 
Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke des Evang. 
Kirchenbezirks Göppingen sowie für den Drogenkontaktladen wird für das Jahr 
2015 auf 
313.890,00 € festgesetzt. 

      
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 

1. Nach Ziffer 2.5.2 der Förderrichtlinien des Kreisjugendplans fördert der 
Landkreis die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle 
für Suchtgefährdete und Suchtkranke in Göppingen durch einen jährlichen 
Zuschuss.  
Der Zuschuss beträgt nach Abzug des Landeszuschusses für die 
Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für 
Suchtgefährdete und Suchtkranke, die Drogen-Aids-Stelle in Göppingen und 
in Geislingen 2/3 am verbleibenden ungedeckten Restaufwand. Für den 
Drogenkontaktladen werden 2/3 der Personalkosten (ohne Sachkosten) 
abzüglich des Landeszuschusses übernommen. 

 
2. Der Ev. Kirchenbezirk Göppingen hat die Jahresrechnung 2015 vorgelegt. 

Die von der Verwaltung rechnerisch geprüfte Jahresrechnung schließt wie 
folgt ab: 

 
 

 Rechnungs-  
ergebnis 

2015 

Haushalts- 
plan 
2015 

Rechnungs-  
ergebnis 

2014 

Rechnungs-  
ergebnis 

2013 
Beratungsstelle 
(Anlage 1) 

 
   

Ausgaben 363.954,96 365.260,00 366.767,94 399.503,76 
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Einnahmen  76.116,39  74.360,00  78.526,77  78.740,27 

 
 

Drogen/Aids-Stelle 
GP 
(Anlage 2) 

    

Ausgaben 84.201,10 86.160,00 81.238,43 77.856,90 

Einnahmen 16.900,00 16.900,00 17.001,00 18.051,75 

Drogen/Aids-Stelle 
Geislingen  
(Anlage 3) 

    

Ausgaben 97.455,73 85.980,00 81.767,68 73.794,10 

Einnahmen 17.001,00 16.900,00 17.050,00 17.250,00 

Drogenkontakt-
laden Personal 
(Anlage 4) 

    

Ausgaben 58.257,65 58.500,00 64.677,00 42.627,05 

Einnahmen 16.900,00 16.900,00 16.900,00 10.891,07 

Restaufwand 476.952,05 470.840,00 464.973,27 468.848,72 

     

Anteil des 
Landkreiszuschusses 
(2/3 des 
Restaufwands) 
 

317.968,03 313.890,00 309.982,18 312.565,81 

    Höchstbetrag 2015 313.890,00 

 
3. Für die Beratungsstelle und den Drogenkontaktladen wurde mit Beschluss 

des Jugendhilfeausschusses vom 12.01.2015 für das Jahr 2015 ein 
Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 313.890,00 € in Aussicht 
gestellt.  
 
An Abschlagszahlungen wurden 2015 an den Träger in Höhe von 
313.890,00 € geleistet. 

     
 
 

III. Handlungsalternative 
 

Keine 
     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Im Haushaltsplan 2015 wurde beim Produktsachkonto 31.60.01.99.00  4318051 ein 
Zuschuss in Höhe von 330.000,00 € eingestellt. Demnach ergibt sich ein 
Minderaufwand von 16.110,00 €. Dieser Minderaufwand kommt der Deckung von 
sonstigen Mehraufwendungen im Budget des Kreisjugendamtes zugute. 
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 
 

 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Familien      

Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung      

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 


